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Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub - Art 7 Abs 1 EGRL 88/2003 -
Art 31 Abs 2 EUGrdRCh - tarifvertragliche Verringerung der Urlaubs-
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BauRTV - Vertrauensschutz - zeitliche Wirkung der Auslegungsurteile

Leitsatz

1. Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung und Art. 31 Abs. 2 der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union sind dahin auszulegen, dass sie einer natio-
nalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegenstehen, nach der in Ta-
rifverträgen bestimmt werden kann, dass Verdienstkürzungen, die im Referenzzeitraum da-
durch eintreten, dass an bestimmten Tagen aufgrund von Kurzarbeit keine tatsächliche Ar-
beitsleistung erbracht wird, bei der Berechnung der Urlaubsvergütung berücksichtigt werden,
was zur Folge hat, dass der Arbeitnehmer für die Dauer des ihm nach Art. 7 Abs. 1 der Richt-
linie 2003/88 zustehenden Mindestjahresurlaubs eine Urlaubsvergütung erhält, die geringer
ist als das gewöhnliche Arbeitsentgelt, das er in Arbeitszeiträumen erhält. Es obliegt dem vor-
legenden Gericht, die nationale Regelung so weit wie möglich nach Wortlaut und Zweck der
Richtlinie 2003/88 auszulegen, so dass die den Arbeitnehmern für den in Art. 7 Abs. 1 dieser
Richtlinie vorgesehenen Mindesturlaub gezahlte Urlaubsvergütung nicht geringer ausfällt als
der Durchschnitt des gewöhnlichen Arbeitsentgelts, das die Arbeitnehmer in Zeiträumen tat-
sächlicher Arbeitsleistung erhalten.

Insoweit handelt es sich bei einer Erhöhung der Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub über
das von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 verlangte Minimum hinaus oder bei der Möglich-
keit, einen Anspruch auf zusammenhängenden bezahlten Jahresurlaub zu erlangen, um für
die Arbeitnehmer günstige Maßnahmen, die über die Mindestanforderungen dieser Vorschrift
hinausgehen und damit nicht durch sie geregelt werden. Diese Maßnahmen können nicht da-
zu dienen, die für den Arbeitnehmer negative Wirkung einer Kürzung des Urlaubsentgelts zu
kompensieren; anderenfalls würde das nach dieser Vorschrift bestehende Recht auf bezahl-
ten Jahresurlaub beeinträchtigt, wozu als integraler Bestandteil das Recht des Arbeitnehmers
gehört, während des ihm für Erholung und Entspannung zur Verfügung stehenden Zeitraums
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in den Genuss wirtschaftlicher Bedingungen zu kommen, die mit denen vergleichbar sind, die
die Ausübung seiner Arbeit betreffen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Erhalt des gewöhnlichen Arbeits-
entgelts während des bezahlten Jahresurlaubs es dem Arbeitnehmer ermöglichen soll, den Ur-
laub, auf den er Anspruch hat, tatsächlich zu nehmen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 16.
März 2006, Robinson-Steele u. a., C-131/04 und C-257/04, EU:C:2006:177, Rn. 49, sowie vom
22. Mai 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, Rn. 20). Ist das aufgrund des Anspruchs auf be-
zahlten Jahresurlaub gemäß Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 gezahlte Entgelt, wie in dem
Fall, um den es im Ausgangsverfahren geht, geringer als das gewöhnliche Entgelt, das der Ar-
beitnehmer in Zeiträumen tatsächlicher Arbeitsleistung erhält, könnte dieser aber veranlasst
sein, seinen bezahlten Jahresurlaub nicht zu nehmen, zumindest nicht in solchen Arbeitszeit-
räumen, da dies dann zu einer Verringerung seines Entgelts führen würde.

Die zeitlichen Wirkungen des vorliegenden Urteils sind nicht zu beschränken, und das Unions-
recht ist dahin auszulegen, dass es die nationalen Gerichte daran hindert, auf der Grundlage
des nationalen Rechts das berechtigte Vertrauen der Arbeitgeber auf den Fortbestand der na-
tionalen höchstrichterlichen Rechtsprechung zu schützen, die die Rechtmäßigkeit der Rege-
lungen des Bundesrahmentarifvertrags für das Baugewerbe über den bezahlten Urlaub bestä-
tigt hat. (vgl. (Rn.43), (Rn.44)(Rn.53)(Rn.63), Tenor 1, 2)

2. Siehe Text der Entscheidung. (vgl. (Rn.56), (Rn.57))

Fundstellen

ABl EU 2019, Nr C 65, 10 (Entscheidungsformel)
EzA-SD 2019, Nr 1, 5-8 (Entscheidungsformel und Gründe)
NZA 2019, 47-51 (Entscheidungsformel und Gründe)
RIW 2019, 154-159 (Entscheidungsformel und Gründe)
ZTR 2019, 160-164 (Entscheidungsformel und Gründe)
EAS Teil C RL 2003/88/EG Art 7 Nr 18 (Entscheidungsformel und Gründe)
EzA Richtlinie 2003/88 EG-Vertrag 1999 Nr 24 (Entscheidungsformel und Gründe)
AP Nr 28 zu Richtlinie 2003/88/EG (Entscheidungsformel und Gründe)
EzTöD 100 § 26 TVöD-AT Nr 34 (Entscheidungsformel und Gründe)
Verfahrensgang

vorgehend ArbG Verden 1. Kammer, 19. Juni 2017, 1 Ca 142/16
Diese Entscheidung wird zitiert

Rechtsprechung
Vergleiche EuGH 4. Kammer, 23. April 2020, C-401/18

Literaturnachweise
Cornelia Marquardt, ArbRB 2019, 3 (Anmerkung)
Michael Braun, AuA 2019, 486 (Anmerkung)
Thomas Drosdeck, Angela Schilling, DB 2019, 195 (Entscheidungsbesprechung)
Reinhard Schinz, EuZA 2019, 493-503 (Entscheidungsbesprechung)
Barbara Klopstock, Stephan Rittweger, NZA 2019, 433-436 (Entscheidungsbesprechung)
... mehr
 

Tenor



- Seite 3 von 17 -

1. Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung und Art. 31
Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sind dahin auszulegen, dass
sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegenstehen,
nach der in Tarifverträgen bestimmt werden kann, dass Verdienstkürzungen, die im Re-
ferenzzeitraum dadurch eintreten, dass an bestimmten Tagen aufgrund von Kurzarbeit
keine tatsächliche Arbeitsleistung erbracht wird, bei der Berechnung der Urlaubsvergü-
tung berücksichtigt werden, was zur Folge hat, dass der Arbeitnehmer für die Dauer des
ihm nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 zustehenden Mindestjahresurlaubs eine Ur-
laubsvergütung erhält, die geringer ist als das gewöhnliche Arbeitsentgelt, das er in Ar-
beitszeiträumen erhält. Es obliegt dem vorlegenden Gericht, die nationale Regelung so
weit wie möglich nach Wortlaut und Zweck der Richtlinie 2003/88 auszulegen, so dass
die den Arbeitnehmern für den in Art. 7 Abs. 1 dieser Richtlinie vorgesehenen Mindestur-
laub gezahlte Urlaubsvergütung nicht geringer ausfällt als der Durchschnitt des gewöhn-
lichen Arbeitsentgelts, das die Arbeitnehmer in Zeiträumen tatsächlicher Arbeitsleistung
erhalten.

2. Die zeitlichen Wirkungen des vorliegenden Urteils sind nicht zu beschränken, und das
Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass es die nationalen Gerichte daran hindert, auf der
Grundlage des nationalen Rechts das berechtigte Vertrauen der Arbeitgeber auf den
Fortbestand der nationalen höchstrichterlichen Rechtsprechung zu schützen, die die
Rechtmäßigkeit der Regelungen des Bundesrahmentarifvertrags für das Baugewerbe
über den bezahlten Urlaub bestätigt hat.

Gründe

Urteil

1         Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 7 Abs. 1 der Richt-
linie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003
über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. 2003, L 299, S. 9) sowie von
Art. 31 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden: Charta).

2         Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen Herrn Torsten Hein und der Al-
bert Holzkamm GmbH & Co. KG (im Folgenden: Holzkamm) über die Berechnung der Ur-
laubsvergütung, d. h. des Entgelts, das Herrn Hein für seinen bezahlten Jahresurlaub zu-
steht.

 Rechtlicher Rahmen

 Unionsrecht

3         Art. 31 („Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen“) der Charta sieht vor:

„(1)      Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde,
sichere und würdige Arbeitsbedingungen.
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(2)      Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Begren-
zung der Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf be-
zahlten Jahresurlaub.“

4         In Art. 1 („Gegenstand und Anwendungsbereich“) der Richtlinie 2003/88 heißt es:

„(1)      Diese Richtlinie enthält Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeitszeitgestaltung.

(2)      Gegenstand dieser Richtlinie sind

a)      … der Mindestjahresurlaub …

…“

5         Nach Art. 2 Nr. 1 dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „Arbeitszeit“ „jede Zeit-
spanne, während der ein Arbeitnehmer gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
und/oder Gepflogenheiten arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und seine Tä-
tigkeit ausübt oder Aufgaben wahrnimmt“. Art. 2 Nr. 2 der Richtlinie definiert „Ruhezeit“
als „jede Zeitspanne außerhalb der Arbeitszeit“.

6         Art. 7 („Jahresurlaub“) der Richtlinie 2003/88 bestimmt:

„(1)      Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit jeder Ar-
beitnehmer einen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier Wochen nach Maßgabe
der Bedingungen für die Inanspruchnahme und die Gewährung erhält, die in den ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder nach den einzelstaatlichen Gepflogen-
heiten vorgesehen sind.

(2)      Der bezahlte Mindestjahresurlaub darf außer bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses nicht durch eine finanzielle Vergütung ersetzt werden.“

7         Art. 15 dieser Richtlinie lautet:

„Das Recht der Mitgliedstaaten, für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der
Arbeitnehmer günstigere Rechts- und Verwaltungsvorschriften anzuwenden oder zu
erlassen oder die Anwendung von für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmer günstigeren Tarifverträgen oder Vereinbarungen zwischen den
Sozialpartnern zu fördern oder zu gestatten, bleibt unberührt.“

 Deutsches Recht

 Bundesurlaubsgesetz
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8         § 3 Abs. 1 des Mindesturlaubsgesetzes für Arbeitnehmer vom 8. Januar 1963
(BGBl. I 1963 S. 2) in seiner auf den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens anwendbaren
Fassung (im Folgenden: BUrlG) lautet:

„Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage.“

9         § 11 („Urlaubsentgelt“) Abs. 1 BUrlG bestimmt:

„Das Urlaubsentgelt bemisst sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst,
[den] der Arbeitnehmer in den letzten dreizehn Wochen vor dem Beginn des Urlaubs
erhalten hat, mit Ausnahme des zusätzlich für Überstunden gezahlten Arbeitsver-
dienstes. … Verdienstkürzungen, die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzar-
beit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis eintreten, bleiben für
die Berechnung des Urlaubsentgelts außer Betracht. …“

10       § 13 BUrlG sieht vor:

„(1)      Von den vorstehenden Vorschriften mit Ausnahme der §§ 1, 2 und 3 Abs. 1
kann in Tarifverträgen abgewichen werden. …

(2)           Für das Baugewerbe oder sonstige Wirtschaftszweige, in denen als Folge
häufigen Ortswechsels der von den Betrieben zu leistenden Arbeit Arbeitsverhält-
nisse von kürzerer Dauer als einem Jahr in erheblichem Umfange üblich sind, kann
durch Tarifvertrag von den vorstehenden Vorschriften über die in Absatz 1 Satz 1
vorgesehene Grenze hinaus abgewichen werden, soweit dies zur Sicherung eines
zusammenhängenden Jahresurlaubs für alle Arbeitnehmer erforderlich ist. …

…“

 Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe

11       § 8 des Bundesrahmentarifvertrags für das Baugewerbe vom 4. Juli 2002 in seiner
auf den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens anwendbaren Fassung (im Folgenden:
BRTV-Bau) bestimmt:

„1.      Urlaubsanspruch und Urlaubsdauer

1.1      Der Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr (Urlaubsjahr) Anspruch auf 30
Arbeitstage bezahlten Erholungsurlaub.

…

1.3      Samstage gelten nicht als Arbeitstage.
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1.4      Die Urlaubsdauer richtet sich nach den in Betrieben des Baugewerbes zu-
rückgelegten Beschäftigungstagen.

…

2.      Ermittlung der Urlaubsdauer

…

2.2           Der Arbeitnehmer erwirbt nach jeweils 12 – als Schwerbehinderter nach
jeweils 10,3 – Beschäftigungstagen Anspruch auf einen Tag Urlaub.

2.3      Beschäftigungstage sind alle Kalendertage des Bestehens von Arbeitsverhält-
nissen in Betrieben des Baugewerbes während des Urlaubsjahres. Ausgenommen
hiervon sind Tage, an denen der Arbeitnehmer der Arbeit unentschuldigt ferngeblie-
ben ist und Tage unbezahlten Urlaubs, wenn dieser länger als 14 Tage gedauert hat.

…

4.      Urlaubsvergütung

4.1      Der Arbeitnehmer erhält für den Urlaub gemäß Nr. 1 eine Urlaubsvergütung.

Die Urlaubsvergütung beträgt 14,25 v. H., bei Schwerbehinderten im Sinne der ge-
setzlichen Bestimmungen 16,63 v. H. des Bruttolohnes. Die Urlaubsvergütung be-
steht aus dem Urlaubsentgelt in Höhe von 11,4 v. H. – bei Schwerbehinderten in
Höhe von 13,3 v. H. – des Bruttolohnes und dem zusätzlichen Urlaubsgeld. Das zu-
sätzliche Urlaubsgeld beträgt 25 v. H. des Urlaubsentgelts. Es kann auf betrieblich
gewährtes zusätzliches Urlaubsgeld angerechnet werden.

…

4.2      Bruttolohn ist

a)      der für die Berechnung der Lohnsteuer zugrunde zu legende und in die Lohnsteuer-
bescheinigung einzutragende Bruttoarbeitslohn einschließlich der Sachbezüge, die nicht
pauschal nach § 40 EStG versteuert werden,

…

Zum Bruttolohn gehören nicht das tarifliche 13. Monatseinkommen oder betrieb-
liche Zahlungen mit gleichem Charakter (z. B. Weihnachtsgeld, Jahressonderzah-
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lung), Urlaubsabgeltungen gemäß Nr. 6 und Abfindungen, die für die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden.

…

4.3      Die Urlaubsvergütung für teilweise geltend gemachten Urlaub wird berech-
net, indem die gemäß Nr. 4.1 errechnete Urlaubsvergütung durch die Summe der
gemäß Nr. 2 ermittelten Urlaubstage geteilt und mit der Zahl der beanspruchten
Urlaubstage vervielfacht wird.

…

4.5      Am Ende des Urlaubsjahres sind Restansprüche auf Urlaubsvergütung in das
folgende Kalenderjahr zu übertragen.

5.      Mindesturlaubsvergütung

5.1      Für jede Ausfallstunde wegen unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit infolge von
Krankheit, für die kein Lohnanspruch bestand, erhöht sich die nach Nr. 4.1 errechne-
te Urlaubsvergütung um 14,25 % des zuletzt nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VTV [(Tarif-
vertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe)] gemeldeten Bruttolohnes.

5.2      Für jede Ausfallstunde in dem Zeitraum vom 1. Dezember bis 31. März, für
die der Arbeitnehmer Saison-Kurzarbeitergeld bezieht, erhöht sich die nach Nr. 4.1
errechnete Urlaubsvergütung nach Ablauf dieses Zeitraumes um 14,25 % des zuletzt
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VTV gemeldeten Bruttolohnes. Dabei bleiben die ersten
90 Ausfallstunden mit Bezug von Saison-Kurzarbeitergeld unberücksichtigt.

…“

 Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen

12       Herr Hein ist bei Holzkamm als Betonbauer beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis fin-
den die Regelungen des BRTV-Bau Anwendung. Im Kalenderjahr 2015 befand sich Herr
Hein insgesamt 26 Wochen in Kurzarbeit. Im Laufe der Jahre 2015 und 2016 nahm er 30
Tage Urlaub, auf die er im Jahr 2015 Anspruch erworben hatte.

13       Wie aus dem Vorabentscheidungsersuchen hervorgeht, sieht § 11 Abs. 1 BUrlG vor,
dass sich das Urlaubsentgelt nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst bemisst, den
der Arbeitnehmer im Berechnungszeitraum (im Folgenden auch: Referenzzeitraum) er-
halten hat, d. h. in den letzten 13 Wochen vor dem Beginn des Urlaubs. Nach dieser Vor-
schrift bleiben Verdienstkürzungen, die im Referenzzeitraum infolge von Kurzarbeit, Ar-
beitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis eintreten, für die Berechnung
des Urlaubsentgelts außer Betracht.
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14       Nach § 13 Abs. 1 und 2 BUrlG kann in Tarifverträgen von den Vorschriften dieses Ge-
setzes abgewichen werden. Die Tarifvertragsparteien des Baugewerbes haben von die-
ser Möglichkeit Gebrauch gemacht und im BRTV-Bau besondere Regelungen u. a. über
den Erwerb des Urlaubsanspruchs und die sogenannte „Urlaubsvergütung“ geschaffen.

15       Die Urlaubsvergütung bemisst sich nach dem im Referenzzeitraum erhaltenen Brut-
tolohn, der auf Jahresbasis berechnet wird. Auch wenn die Urlaubsvergütung gemäß § 8
Nr. 4.1 BRTV-Bau das in § 11 Abs. 1 BUrlG vorgesehene „Urlaubsentgelt“ um 25 % über-
steigt und sich damit für nicht schwerbehinderte Arbeitnehmer auf 14,25 % des Jahres-
bruttolohns beläuft, führt die Tatsache, dass sich die Urlaubsvergütung nach dem im Re-
ferenzzeitraum erhaltenen Bruttolohn bemisst, zu einer Kürzung der Urlaubsvergütung,
wenn sich der Arbeitnehmer im Laufe dieses Referenzzeitraums in Kurzarbeit befunden
hat, da die infolge der Kurzarbeit eingetretene Verdienstkürzung bei der Berechnung der
Urlaubsvergütung berücksichtigt wird.

16       In Anbetracht der Kurzarbeit, in der sich Herr Hein im Jahr 2015 befand, berechne-
te Holzkamm die Höhe seiner Urlaubsvergütung auf der Grundlage eines Bruttostunden-
lohns, der unter dem normalen Stundenlohn lag. Herr Hein ist der Ansicht, dass die in
den Referenzzeitraum fallende Kurzarbeit nicht zu einer Kürzung der ihm zustehenden
Urlaubsvergütung führen dürfe, und fordert insoweit einen Gesamtbetrag von 2 260,27
Euro.

17       Das vorlegende Gericht führt aus, die Antwort des Gerichtshofs auf die Vorlagefragen
sei erforderlich, denn falls das Unionsrecht der nationalen Regelung, nach der Verdienst-
kürzungen infolge von Kurzarbeit im Referenzzeitraum bei der Berechnung der Urlaubs-
vergütung berücksichtigt würden, entgegenstehe, hätte Holzkamm bei der Berechnung
der Herrn Hein zustehenden Urlaubsvergütung einen zu niedrigen Stundenlohn zugrun-
de gelegt. Zu beachten sei, dass die von Herrn Hein geltend gemachte Forderung zumin-
dest teilweise die Urlaubsvergütung für den in Art. 7 der Richtlinie 2003/88 vorgesehe-
nen Mindesturlaub von vier Wochen betreffe.

18       Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs müsse der Arbeitnehmer für die Dauer
des Jahresurlaubs im Sinne der Richtlinie 2003/88 das gewöhnliche Arbeitsentgelt er-
halten. Zu beurteilen sei dieses gewöhnliche Arbeitsentgelt auf der Basis eines Durch-
schnittswerts über einen hinreichend repräsentativen Referenzzeitraum und im Licht des
Grundsatzes, dass der Anspruch auf Jahresurlaub und der auf Bezahlung während dieses
Urlaubs zwei Aspekte eines einzigen Anspruchs seien.

19       Der Gerichtshof habe noch nicht über die Frage entschieden, die sich im vorliegen-
den Fall stelle, nämlich die Frage der Unionsrechtskonformität einer nationalen Rege-
lung, nach der in Tarifverträgen bestimmt werden könne, dass etwaige Verdienstausfälle
infolge von Kurzarbeit im Referenzzeitraum berücksichtigt werden könnten, was zu einer
Kürzung der Urlaubsvergütung führe.

20       Das Arbeitsgericht Verden (Deutschland) hat daher beschlossen, das Verfahren aus-
zusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1.      Sind Art. 31 der Charta und Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 dahin auszulegen,
dass sie einer nationalen gesetzlichen Regelung entgegenstehen, nach der in Tarifver-
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trägen bestimmt werden kann, dass Verdienstkürzungen, die im Berechnungszeitraum
infolge von Kurzarbeit eintreten, auf die Berechnung des Urlaubsentgelts Einfluss haben,
mit der Folge, dass der Arbeitnehmer für die Dauer des jährlichen Mindesturlaubs von
vier Wochen eine geringere Urlaubsvergütung – bzw. nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses eine geringere Urlaubsabgeltung – erhält, als er erhielte, wenn der Berech-
nung der Urlaubsvergütung der durchschnittliche Arbeitsverdienst zugrunde gelegt wird,
den der Arbeitnehmer im Berechnungszeitraum ohne solche Verdienstkürzungen erhal-
ten hätte? Falls ja: Welchen prozentualen Umfang, gemessen am ungekürzten durch-
schnittlichen Arbeitsverdienst des Arbeitnehmers, dürfte eine in nationalen gesetzlichen
Regelungen ermöglichte tarifliche Verringerung der Urlaubsvergütung infolge von Kurz-
arbeit im Berechnungszeitraum höchstens haben, damit von einer unionsrechtskonfor-
men Auslegung dieser nationalen Regelung ausgegangen werden kann?

2.      Falls Frage 1 bejaht wird: Gebieten es der allgemeine unionsrechtliche Grundsatz
der Rechtssicherheit und das Rückwirkungsverbot, die Möglichkeit, sich auf die Ausle-
gung zu berufen, die der Gerichtshof den Bestimmungen in Art. 31 der Charta und in
Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 durch die im vorliegenden Verfahren zu erlassende
Vorabentscheidung gibt, mit Wirkung für alle Betroffenen zeitlich zu beschränken, weil
die nationale höchstrichterliche Rechtsprechung zuvor entschieden hat, die einschlä-
gigen nationalen gesetzlichen und tariflichen Normen seien einer unionsrechtskonfor-
men Auslegung nicht zugänglich? Falls der Gerichtshof dies verneint: Ist es mit Unions-
recht vereinbar, wenn die innerstaatlichen Gerichte auf der Grundlage nationalen Rechts
den Arbeitgebern, die auf den Fortbestand der nationalen höchstrichterlichen Rechtspre-
chung vertraut haben, Vertrauensschutz gewähren, oder ist die Gewährung von Vertrau-
ensschutz dem Gerichtshof der Europäischen Union vorbehalten?

 Zu den Vorlagefragen

 Zur ersten Frage

21       Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 7 Abs. 1 der
Richtlinie 2003/88 und Art. 31 Abs. 2 der Charta dahin auszulegen sind, dass sie einer
nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegenstehen, nach der
in Tarifverträgen bestimmt werden kann, dass Verdienstkürzungen, die im Referenzzeit-
raum dadurch eintreten, dass an bestimmten Tagen aufgrund von Kurzarbeit keine tat-
sächliche Arbeitsleistung erbracht wird, bei der Berechnung der Urlaubsvergütung be-
rücksichtigt werden, was zur Folge hat, dass der Arbeitnehmer für die Dauer des ihm
nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 zustehenden Mindestjahresurlaubs eine ge-
ringere Urlaubsvergütung erhält, als er erhalten hätte, wenn diese Vergütung auf der
Grundlage des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes berechnet worden wäre, den der
Arbeitnehmer im Referenzzeitraum ohne Berücksichtigung dieser Verdienstkürzungen
erhalten hat. Bejahendenfalls möchte das vorlegende Gericht im Hinblick auf die unions-
rechtskonforme Auslegung des nationalen Rechts, zu der es veranlasst sein könnte, wis-
sen, inwieweit die Urlaubsvergütung gekürzt werden kann, ohne dass das Unionsrecht
verletzt wird.

22       Zunächst ist zum einen darauf hinzuweisen, dass schon nach dem Wortlaut von
Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 – von dem diese Richtlinie keine Abweichung zulässt
– jeder Arbeitnehmer Anspruch auf einen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier Wo-
chen hat. Dieser Anspruch ist nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs als ein
besonders bedeutsamer Grundsatz des Sozialrechts der Union anzusehen (Urteil vom
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20. Juli 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, Rn. 25 und die dort angeführte Recht-
sprechung).

23       Dieser jedem Arbeitnehmer zustehende Anspruch ist in Art. 31 Abs. 2 der Char-
ta, der von Art. 6 Abs. 1 EUV der gleiche rechtliche Rang wie den Verträgen zuerkannt
wird, ausdrücklich verankert (Urteile vom 8. November 2012, Heimann und Toltschin, C-
229/11 und C-230/11, EU:C:2012:693, Rn. 22, vom 29. November 2017, King, C-214/16,
EU:C:2017:914, Rn. 33, sowie vom 4. Oktober 2018, Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799,
Rn. 25).

24       Zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass der Anspruch auf Jahresurlaub und der auf
Zahlung des Urlaubsentgelts in der Richtlinie 2003/88 als zwei Aspekte eines einzigen
Anspruchs behandelt werden (Urteile vom 20. Januar 2009, Schultz-Hoff u. a., C-350/06
und C-520/06, EU:C:2009:18, Rn. 60, sowie vom 15. September 2011, Williams u. a., C-
155/10, EU:C:2011:588, Rn. 26).

25       Um eine sachdienliche Antwort auf den ersten Teil der ersten Frage zu geben, ist da-
her als Erstes die Dauer des Mindestjahresurlaubs zu prüfen, die das Unionsrecht unter
Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens gewährt, und als Zweites das Entgelt,
das dem Arbeitnehmer während dieses Urlaubs zusteht.

26       Was erstens die Dauer des Mindestjahresurlaubs angeht, ist darauf hinzuweisen,
dass der Zweck des in Art. 7 der Richtlinie 2003/88 jedem Arbeitnehmer gewährleiste-
ten Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub darin besteht, es dem Arbeitnehmer zu er-
möglichen, sich zum einen von der Ausübung der ihm nach seinem Arbeitsvertrag oblie-
genden Aufgaben zu erholen und zum anderen über einen Zeitraum der Entspannung
und Freizeit zu verfügen (vgl. u. a. Urteile vom 20. Januar 2009, Schultz-Hoff u. a., C-
350/06 und C-520/06, EU:C:2009:18, Rn. 25, sowie vom 4. Oktober 2018, Dicu, C-12/17,
EU:C:2018:799, Rn. 27).

27       Dieser Zweck, durch den sich der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub von anderen
Arten des Urlaubs mit anderen Zwecken unterscheidet, beruht auf der Prämisse, dass
der Arbeitnehmer im Laufe des Referenzzeitraums tatsächlich gearbeitet hat. Das Ziel,
es dem Arbeitnehmer zu ermöglichen, sich zu erholen, setzt nämlich voraus, dass dieser
Arbeitnehmer eine Tätigkeit ausgeübt hat, die es zu dem in der Richtlinie 2003/88 vorge-
sehenen Schutz seiner Sicherheit und seiner Gesundheit rechtfertigt, dass er über einen
Zeitraum der Erholung, der Entspannung und der Freizeit verfügt. Daher sind die Ansprü-
che auf bezahlten Jahresurlaub grundsätzlich anhand der Zeiträume der auf der Grund-
lage des Arbeitsvertrags tatsächlich geleisteten Arbeit zu berechnen (Urteil vom 4. Okto-
ber 2018, Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799, Rn. 28).

28       Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den Akten, über die der Gerichtshof verfügt, so-
wie aus den in der mündlichen Verhandlung vor dem Gerichtshof abgegebenen Erklä-
rungen, dass in einer Situation wie der von Herrn Hein, um die es im Ausgangsverfah-
ren geht, in Kurzarbeitszeiten das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer fortbesteht, der Arbeitnehmer aber keine tatsächliche Arbeitsleistung für die Belan-
ge seines Arbeitgebers erbringt.

29       Aus der in Rn. 27 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung folgt aber,
dass ein Arbeitnehmer, der sich in solch einer Situation befindet, Ansprüche auf bezahl-
ten Jahresurlaub gemäß Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 nur für die Zeiträume erwer-



- Seite 11 von 17 -

ben kann, in denen er tatsächlich gearbeitet hat, so dass für Kurzarbeitszeiten, in denen
er nicht gearbeitet hat, kein auf dieser Vorschrift beruhender Urlaubsanspruch entsteht.
Im vorliegenden Fall dürften also, da Herr Hein im Jahr 2015 26 Wochen lang nicht tat-
sächlich gearbeitet hat, grundsätzlich nur zwei Urlaubswochen von Art. 7 Abs. 1 dieser
Richtlinie erfasst sein, wobei die exakte Dauer dieser Urlaubszeit aber vom vorlegenden
Gericht zu bestimmen ist.

30       Allerdings geht aus dem Wortlaut von Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. a, Art. 7 Abs. 1
sowie Art. 15 der Richtlinie 2003/88 eindeutig hervor, dass sich die Richtlinie auf die Auf-
stellung von Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeits-
zeitgestaltung beschränkt und das Recht der Mitgliedstaaten, für den Schutz der Arbeit-
nehmer günstigere nationale Vorschriften anzuwenden, unberührt lässt.

31       Folglich steht die Richtlinie dem nicht entgegen, dass Arbeitnehmern in nationalen
Rechtsvorschriften oder in einem Tarifvertrag ein Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub
von längerer als der durch die Richtlinie garantierten Dauer unabhängig davon gewährt
wird, ob die Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufgrund von Kurzarbeit verkürzt war (vgl. in
diesem Sinne Urteil vom 24. Januar 2012, Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, Rn. 47
und 48).

32       Was zweitens das Entgelt anbelangt, das dem Arbeitnehmer für die unionsrechtlich
garantierte Mindesturlaubsdauer zu zahlen ist, hat der Gerichtshof bereits klargestellt,
dass der Ausdruck „bezahlter [Jahresurlaub]“ in Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88
bedeutet, dass das Arbeitsentgelt für die Dauer des „Jahresurlaub[s]“ im Sinne dieser
Richtlinie weiterzugewähren ist und dass der Arbeitnehmer mit anderen Worten für diese
Ruhezeit das gewöhnliche Arbeitsentgelt erhalten muss (Urteile vom 16. März 2006, Ro-
binson-Steele u. a., C-131/04 und C-257/04, EU:C:2006:177, Rn. 50, sowie vom 15. Sep-
tember 2011, Williams u. a., C-155/10, EU:C:2011:588, Rn. 19).

33       Durch das Erfordernis der Zahlung dieses Urlaubsentgelts soll der Arbeitnehmer
nämlich während des Jahresurlaubs in eine Lage versetzt werden, die in Bezug auf das
Entgelt mit den Zeiten geleisteter Arbeit vergleichbar ist (Urteile vom 16. März 2006, Ro-
binson-Steele u. a., C-131/04 und C-257/04, EU:C:2006:177, Rn. 58, sowie vom 15. Sep-
tember 2011, Williams u. a., C-155/10, EU:C:2011:588, Rn. 20).

34       Die Struktur des gewöhnlichen Entgelts eines Arbeitnehmers unterliegt zwar als sol-
che den Vorschriften und Gepflogenheiten nach dem Recht der Mitgliedstaaten, kann
jedoch keinen Einfluss auf den Anspruch des Arbeitnehmers haben, während des ihm
für Erholung und Entspannung zur Verfügung stehenden Zeitraums in den Genuss wirt-
schaftlicher Bedingungen zu kommen, die mit denen vergleichbar sind, die die Aus-
übung seiner Arbeit betreffen (Urteil vom 15. September 2011, Williams u. a., C-155/10,
EU:C:2011:588, Rn. 23).

35       Im vorliegenden Fall ergibt sich aus § 8 Nrn. 4.1, 4.2 und 5.2 BRTV-Bau, dass nach
diesem Tarifvertrag Kurzarbeitszeiten bei der Berechnung des für den Jahresurlaub ge-
zahlten Entgelts zumindest teilweise berücksichtigt werden. Das vorlegende Gericht
weist darauf hin, dass sich daraus im Fall von Herrn Hein eine deutliche Verringerung
dieses Entgelts im Vergleich zu demjenigen ergebe, das er ohne Berücksichtigung der
Kurzarbeitszeiten erhalten hätte. Im Jahr 2015, das nach den Angaben des vorlegenden
Gerichts der Referenzzeitraum ist, in dem Herr Hein die im Ausgangsverfahren in Rede
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stehenden Urlaubsansprüche erworben hat, befand sich dieser Arbeitnehmer nämlich 26
Wochen in Kurzarbeit, was der Hälfte des Referenzzeitraums entspricht.

36       Eine solche Regelung führt dazu, dass Kurzarbeitszeiten, in denen der Arbeitnehmer
nicht tatsächlich gearbeitet hat, bei der Berechnung des Entgelts u. a. für die sich aus
Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 ergebenden Jahresurlaubstage berücksichtigt wer-
den.

37       Demnach erhält ein Arbeitnehmer, der sich in einer Situation wie der von Herrn Hein
befindet, für seine Jahresurlaubstage ein Entgelt, das nicht dem gewöhnlichen Entgelt
entspricht, das er in Zeiträumen tatsächlicher Arbeitsleistung erhält, was den in den
Rn. 33 und 34 des vorliegenden Urteils dargelegten Erfordernissen zuwiderläuft, dass
der Arbeitnehmer während der ihm für Erholung und Entspannung zur Verfügung ste-
henden Zeiträume, die ihm nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 zustehen, in den
Genuss wirtschaftlicher Bedingungen kommen muss, die mit denen vergleichbar sind,
die die Ausübung seiner Arbeit betreffen.

38       Hierzu führen Holzkamm und die deutsche Regierung im Wesentlichen aus, dass der
BRTV-Bau darauf abziele, den Unternehmen des Baugewerbes eine größere Flexibilität
einzuräumen, damit sie wirtschaftlich bedingte Entlassungen ihrer Arbeitnehmer in Zei-
ten schwacher Nachfrage vermeiden könnten, indem sie von der Möglichkeit der Kurzar-
beit Gebrauch machten. Ein solcher Vorteil für die Arbeitnehmer drohe in Frage gestellt
zu werden, wenn die Unternehmen die Gesamtheit der Urlaubsvergütung zahlen müss-
ten, die den Arbeitnehmern zustünde, wenn sie an allen Tagen des Jahres gearbeitet hät-
ten. Nach Ansicht von Holzkamm hätte eine etwaige Kündigung für die betroffenen Ar-
beitnehmer weit negativere Auswirkungen zur Folge, als sie durch eine Kürzung des Ur-
laubsentgelts eintreten könnten.

39       Holzkamm trägt außerdem vor, die Regelungen des BRTV-Bau seien erforderlich, um
allen Arbeitnehmern auch im Fall kurzer Arbeitsverhältnisse einen zusammenhängenden
Jahresurlaub zu sichern, indem sie gewährleisteten, dass noch nicht in Anspruch genom-
mene Urlaubstage übertragen und dem Arbeitnehmer auch im neuen Arbeitsverhältnis
gewährt würden. Überdies erfolge im Fall der zuvor angeordneten Kurzarbeit keine Re-
duzierung der Anzahl der zu beanspruchenden Urlaubstage. Die im Ausgangsverfahren
fragliche Regelung führe also nicht dazu, dass die von den Arbeitnehmern jährlich emp-
fangene gesamte Urlaubsvergütung unter den von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88
verlangten Mindestbetrag sinke, da den Arbeitnehmern mehr Urlaubstage zustünden.

40       Schließlich werde bei der Berechnung der Urlaubsvergütung der für Überstunden ge-
zahlte Arbeitsverdienst in vollem Umfang berücksichtigt.

41       Insoweit ist zunächst hervorzuheben, dass Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 nicht
verlangt, dass das gewöhnliche Arbeitsentgelt, auf das sich die in den Rn. 32 bis 34 des
vorliegenden Urteils angeführte Rechtsprechung bezieht, für die gesamte Dauer des Jah-
resurlaubs gezahlt wird, die dem Arbeitnehmer nach nationalem Recht zusteht. Der Ar-
beitgeber muss dieses Entgelt nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 nur für die Dau-
er des in dieser Bestimmung vorgesehenen Mindestjahresurlaubs zahlen, wobei der Ar-
beitnehmer den Anspruch auf diesen Urlaub, wie in Rn. 29 des vorliegenden Urteils dar-
gelegt, nur für Zeiträume tatsächlicher Arbeitsleistung erwirbt.
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42       Sodann ist darauf hinzuweisen, dass die Richtlinie 2003/88 zwar, wie aus den Rn. 30
und 31 des vorliegenden Urteils hervorgeht, die Sozialpartner nicht daran hindert, durch
einen auf nationalem Recht basierenden Tarifvertrag Regeln einzuführen, die allgemein
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer beitragen sollen, die Durch-
führungsmodalitäten dieser Regeln aber die sich aus der Richtlinie ergebenden Grenzen
einhalten müssen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 16. März 2006, Robinson-Steele u. a.,
C-131/04 und C-257/04, EU:C:2006:177, Rn. 57).

43       Insoweit handelt es sich bei einer Erhöhung der Ansprüche auf bezahlten Jahresur-
laub über das von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 verlangte Minimum hinaus oder
bei der Möglichkeit, einen Anspruch auf zusammenhängenden bezahlten Jahresurlaub zu
erlangen, um für die Arbeitnehmer günstige Maßnahmen, die über die Mindestanforde-
rungen dieser Vorschrift hinausgehen und damit nicht durch sie geregelt werden. Diese
Maßnahmen können nicht dazu dienen, die für den Arbeitnehmer negative Wirkung einer
Kürzung des Urlaubsentgelts zu kompensieren; anderenfalls würde das nach dieser Vor-
schrift bestehende Recht auf bezahlten Jahresurlaub beeinträchtigt, wozu als integraler
Bestandteil das Recht des Arbeitnehmers gehört, während des ihm für Erholung und Ent-
spannung zur Verfügung stehenden Zeitraums in den Genuss wirtschaftlicher Bedingun-
gen zu kommen, die mit denen vergleichbar sind, die die Ausübung seiner Arbeit betref-
fen.

44       In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Erhalt des gewöhnli-
chen Arbeitsentgelts während des bezahlten Jahresurlaubs es dem Arbeitnehmer er-
möglichen soll, den Urlaub, auf den er Anspruch hat, tatsächlich zu nehmen (vgl. in die-
sem Sinne Urteile vom 16. März 2006, Robinson-Steele u. a., C-131/04 und C-257/04,
EU:C:2006:177, Rn. 49, sowie vom 22. Mai 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351,
Rn. 20). Ist das aufgrund des Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub gemäß Art. 7 Abs. 1
der Richtlinie 2003/88 gezahlte Entgelt, wie in dem Fall, um den es im Ausgangsverfah-
ren geht, geringer als das gewöhnliche Entgelt, das der Arbeitnehmer in Zeiträumen tat-
sächlicher Arbeitsleistung erhält, könnte dieser aber veranlasst sein, seinen bezahlten
Jahresurlaub nicht zu nehmen, zumindest nicht in solchen Arbeitszeiträumen, da dies
dann zu einer Verringerung seines Entgelts führen würde.

45       Insoweit ist zu ergänzen, dass § 8 Nr. 1.1 BRTV-Bau die Dauer des jährlichen Erho-
lungsurlaubs zwar unabhängig von Kurzarbeitszeiten, in denen der Arbeitnehmer kei-
ne tatsächliche Arbeitsleistung erbringt, auf 30 Tage festsetzt, aus § 8 Nr. 4.3 BRTV-
Bau aber hervorgeht, dass die Urlaubsvergütung im Fall teilweise geltend gemachten
Urlaubs anteilig gekürzt wird. Somit bewirkt der BRTV-Bau, dass ein Arbeitnehmer, der
nicht sämtliche ihm nach diesem Tarifvertrag zustehenden Urlaubstage nimmt, sondern
nur die Urlaubstage, auf die er nach Art. 7 der Richtlinie 2003/88 unter Berücksichtigung
der Kurzarbeitszeiten Anspruch hat, eine geringere Urlaubsvergütung erhält als die, die
ihm nach letzterer Vorschrift zusteht.

46       Was schließlich die Regel anbelangt, dass vom Arbeitnehmer geleistete Überstunden
bei der Berechnung des aufgrund der Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub geschulde-
ten Entgelts berücksichtigt werden, ist festzustellen, dass die Überstundenvergütung
aufgrund ihres Ausnahmecharakters und ihrer Unvorhersehbarkeit grundsätzlich nicht
Teil des gewöhnlichen Arbeitsentgelts ist, das der Arbeitnehmer für den in Art. 7 Abs. 1
der Richtlinie 2003/88 vorgesehenen bezahlten Jahresurlaub beanspruchen kann.
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47       Ist der Arbeitnehmer jedoch arbeitsvertraglich verpflichtet, Überstunden zu leisten,
die weitgehend vorhersehbar und gewöhnlich sind und deren Vergütung einen wesent-
lichen Teil des gesamten Arbeitsentgelts ausmacht, das er in Ausübung seiner Berufstä-
tigkeit erhält, sollte die Vergütung für diese Überstunden in das gewöhnliche Arbeitsent-
gelt, das aufgrund des in Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 vorgesehenen Anspruchs
auf bezahlten Jahresurlaub geschuldet wird, einbezogen werden, damit der Arbeitneh-
mer während dieses Urlaubs in den Genuss wirtschaftlicher Bedingungen kommt, die mit
denen vergleichbar sind, die ihm bei Ausübung seiner Arbeit zugutekommen. Es ist Sa-
che des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob dies im Rahmen des Ausgangsrechtsstreits
der Fall ist.

48       Zur Rolle der nationalen Gerichte bei der Entscheidung über einen Rechtsstreit zwi-
schen Privatpersonen, in dem sich zeigt, dass die fragliche nationale Regelung gegen
das Unionsrecht verstößt, ist darauf hinzuweisen, dass es diesen Gerichten obliegt, den
Rechtsschutz sicherzustellen, der sich für den Einzelnen aus den unionsrechtlichen Be-
stimmungen ergibt, und deren volle Wirkung zu gewährleisten (Urteile vom 19. Janu-
ar 2010, Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, Rn. 45, und vom 19. April 2016, DI, C-
441/14, EU:C:2016:278, Rn. 29).

49       Insoweit obliegen die sich aus einer Richtlinie ergebende Verpflichtung der Mitglied-
staaten, das in der Richtlinie vorgesehene Ziel zu erreichen, und ihre Pflicht, alle zur
Erfüllung dieser Verpflichtung geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer
Art zu treffen, allen Trägern öffentlicher Gewalt der Mitgliedstaaten und damit im Rah-
men ihrer Zuständigkeiten auch den Gerichten (Urteil vom 19. April 2016, DI, C-441/14,
EU:C:2016:278, Rn. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung).

50       Folglich müssen die mit der Auslegung des nationalen Rechts betrauten nationa-
len Gerichte bei dessen Anwendung sämtliche nationalen Rechtsnormen berücksichti-
gen und die im nationalen Recht anerkannten Auslegungsmethoden anwenden, um sei-
ne Auslegung so weit wie möglich am Wortlaut und Zweck der fraglichen Richtlinie aus-
zurichten, damit das von ihr festgelegte Ergebnis erreicht und so Art. 288 Abs. 3 AEUV
nachgekommen wird (Urteil vom 19. April 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, Rn. 31
und die dort angeführte Rechtsprechung).

51       Auch wenn die Verpflichtung des nationalen Richters, bei der Auslegung und An-
wendung der einschlägigen Vorschriften des innerstaatlichen Rechts das Unionsrecht
heranzuziehen, ihre Schranken in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen findet und nicht
als Grundlage für eine Auslegung contra legem des nationalen Rechts dienen darf, um-
fasst das Erfordernis einer unionsrechtskonformen Auslegung die Verpflichtung der na-
tionalen Gerichte, eine gefestigte Rechtsprechung gegebenenfalls abzuändern, wenn
sie auf einer Auslegung des nationalen Rechts beruht, die mit den Zielen einer Richt-
linie nicht vereinbar ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. April 2016, DI, C-441/14,
EU:C:2016:278, Rn. 32 und 33 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

52       Für den vorliegenden Fall gilt, dass in einem Rechtsstreit wie dem des Ausgangsver-
fahrens, in dem sich Privatpersonen – hier Herr Hein und Holzkamm – gegenüberstehen,
das vorlegende Gericht verpflichtet ist, das nationale Recht im Einklang mit Art. 7 Abs. 1
der Richtlinie 2003/88 auszulegen. Eine solche Auslegung sollte dazu führen, dass die
den Arbeitnehmern für den in dieser Vorschrift vorgesehenen Mindesturlaub gezahlte Ur-
laubsvergütung nicht geringer ausfällt als der Durchschnitt des gewöhnlichen Arbeitsent-
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gelts, das die Arbeitnehmer in Zeiträumen tatsächlicher Arbeitsleistung erhalten. Hinge-
gen verpflichtet diese Vorschrift weder dazu, die nationale Regelung dahin auszulegen,
dass sie einen Anspruch auf eine tarifvertragliche Zusatzleistung begründet, die zu die-
sem Durchschnitt des gewöhnlichen Arbeitsentgelts hinzukommt, noch dazu, dass die
Überstundenvergütung berücksichtigt wird, es sei denn, die in Rn. 47 des vorliegenden
Urteils genannten Voraussetzungen sind erfüllt.

53       Nach alledem ist auf den ersten Teil der ersten Frage zu antworten, dass Art. 7
Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 und Art. 31 Abs. 2 der Charta dahin auszulegen sind, dass
sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegenstehen,
nach der in Tarifverträgen bestimmt werden kann, dass Verdienstkürzungen, die im Re-
ferenzzeitraum dadurch eintreten, dass an bestimmten Tagen aufgrund von Kurzarbeit
keine tatsächliche Arbeitsleistung erbracht wird, bei der Berechnung der Urlaubsvergü-
tung berücksichtigt werden, was zur Folge hat, dass der Arbeitnehmer für die Dauer des
ihm nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 zustehenden Mindestjahresurlaubs eine Ur-
laubsvergütung erhält, die geringer ist als das gewöhnliche Arbeitsentgelt, das er in Ar-
beitszeiträumen erhält. Es obliegt dem vorlegenden Gericht, die nationale Regelung so
weit wie möglich nach Wortlaut und Zweck der Richtlinie 2003/88 auszulegen, so dass
die den Arbeitnehmern für den in Art. 7 Abs. 1 dieser Richtlinie vorgesehenen Mindestur-
laub gezahlte Urlaubsvergütung nicht geringer ausfällt als der Durchschnitt des gewöhn-
lichen Arbeitsentgelts, das die Arbeitnehmer in Zeiträumen tatsächlicher Arbeitsleistung
erhalten.

54       In Anbetracht der Antwort auf den ersten Teil der ersten Frage bedarf der zweite Teil
dieser Frage keiner gesonderten Antwort.

 Zur zweiten Frage

55       Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die zeitlichen
Wirkungen des vorliegenden Urteils beschränkt werden können, falls der Gerichtshof der
Auffassung sein sollte, dass Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 und Art. 31 der Charta
dahin auszulegen sind, dass sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfah-
ren fraglichen entgegenstehen. Für den Fall, dass eine solche Beschränkung abgelehnt
wird, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob das Unionsrecht dahin auszulegen ist,
dass es die nationalen Gerichte daran hindert, auf der Grundlage des nationalen Rechts
das berechtigte Vertrauen der Arbeitgeber auf den Fortbestand der nationalen höchst-
richterlichen Rechtsprechung zu schützen, die die Rechtmäßigkeit der Regelungen des
BRTV-Bau über den bezahlten Urlaub bestätigt hat.

56       Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs wird durch die Auslegung einer
Vorschrift des Unionsrechts, die der Gerichtshof in Ausübung seiner Befugnisse aus
Art. 267 AEUV vornimmt, erläutert und verdeutlicht, in welchem Sinne und mit welcher
Tragweite diese Vorschrift seit ihrem Inkrafttreten zu verstehen und anzuwenden ist
oder gewesen wäre. Daraus folgt, dass die Gerichte die Vorschriften in dieser Auslegung
auch auf Rechtsverhältnisse, die vor Erlass des auf das Ersuchen um Auslegung ergan-
genen Urteils entstanden sind, anwenden können und müssen, wenn alle sonstigen Vor-
aussetzungen für die Anrufung der zuständigen Gerichte in einem die Anwendung die-
ser Vorschriften betreffenden Streit vorliegen (Urteile vom 6. März 2007, Meilicke u. a.,
C-292/04, EU:C:2007:132, Rn. 34, sowie vom 22. September 2016, Microsoft Mobile Sa-
les International u. a., C-110/15, EU:C:2016:717, Rn. 59).
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57       Nur ganz ausnahmsweise kann der Gerichtshof aufgrund des allgemeinen unions-
rechtlichen Grundsatzes der Rechtssicherheit die für die Betroffenen bestehende Mög-
lichkeit beschränken, sich auf die Auslegung, die er einer Bestimmung gegeben hat, zu
berufen, um in gutem Glauben begründete Rechtsverhältnisse in Frage zu stellen. Ei-
ne solche Beschränkung ist nur dann zulässig, wenn zwei grundlegende Kriterien erfüllt
sind, nämlich guter Glaube der Betroffenen und die Gefahr schwerwiegender Störungen
(Urteil vom 22. September 2016, Microsoft Mobile Sales International u. a., C-110/15,
EU:C:2016:717, Rn. 60 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

58       Der Gerichtshof hat auf diese Lösung nur unter ganz bestimmten Umständen zurück-
gegriffen, namentlich, wenn eine Gefahr schwerwiegender wirtschaftlicher Auswirkun-
gen bestand, die insbesondere mit der großen Zahl von Rechtsverhältnissen zusammen-
hingen, die gutgläubig auf der Grundlage der als gültig betrachteten Regelung eingegan-
gen worden waren, und wenn sich herausstellte, dass die Einzelnen und die nationalen
Behörden zu einem mit dem Unionsrecht unvereinbaren Verhalten veranlasst worden
waren, weil eine objektive, bedeutende Unsicherheit hinsichtlich der Tragweite der Uni-
onsbestimmungen bestand, zu der eventuell auch das Verhalten anderer Mitgliedstaa-
ten oder der Europäischen Kommission beigetragen hatte (Urteile vom 15. März 2005,
Bidar, C-209/03, EU:C:2005:169, Rn. 69, vom 13. April 2010, Bressol u. a., C-73/08,
EU:C:2010:181, Rn. 93, sowie vom 22. September 2016, Microsoft Mobile Sales Interna-
tional u. a., C-110/15, EU:C:2016:717, Rn. 61).

59       Im vorliegenden Fall enthalten die Akten keine Anhaltspunkte dafür, dass die Voraus-
setzung der schwerwiegenden wirtschaftlichen Auswirkungen erfüllt wäre.

60       Aus diesen Erwägungen folgt, dass die Wirkungen des vorliegenden Urteils nicht zeit-
lich zu beschränken sind.

61       Zu der Frage, ob das Unionsrecht es den nationalen Gerichten gestattet, auf der
Grundlage des nationalen Rechts das berechtigte Vertrauen der Arbeitgeber auf den
Fortbestand der nationalen höchstrichterlichen Rechtsprechung zu schützen, die die
Rechtmäßigkeit der Regelungen des BRTV-Bau über den bezahlten Urlaub bestätigt hat,
ist darauf hinzuweisen, dass die Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes in
der vom vorlegenden Gericht in Betracht gezogenen Weise in Wirklichkeit darauf hinaus-
liefe, die zeitlichen Wirkungen der vom Gerichtshof vorgenommenen Auslegung des Uni-
onsrechts zu begrenzen, da diese Auslegung dann im Ausgangsverfahren keine Anwen-
dung fände (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. April 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278,
Rn. 39).

62       Abgesehen von außergewöhnlichen Umständen, deren Vorliegen, wie sich aus der in
Rn. 59 des vorliegenden Urteils enthaltenen Beurteilung ergibt, nicht nachgewiesen wor-
den ist, muss der Richter das Unionsrecht in dieser Auslegung auch auf Rechtsverhält-
nisse, die vor Erlass des auf das Ersuchen um Auslegung ergangenen Urteils entstanden
sind, anwenden, wenn, wie in Rn. 56 des vorliegenden Urteils ausgeführt, alle sonstigen
Voraussetzungen für die Anrufung der zuständigen Gerichte in einem die Anwendung
dieses Rechts betreffenden Streit erfüllt sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. April
2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, Rn. 40 und die dort angeführte Rechtsprechung).

63       Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass die zeitlichen Wirkungen
des vorliegenden Urteils nicht zu beschränken sind und dass das Unionsrecht dahin aus-
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zulegen ist, dass es die nationalen Gerichte daran hindert, auf der Grundlage des natio-
nalen Rechts das berechtigte Vertrauen der Arbeitgeber auf den Fortbestand der natio-
nalen höchstrichterlichen Rechtsprechung zu schützen, die die Rechtmäßigkeit der Re-
gelungen des BRTV-Bau über den bezahlten Urlaub bestätigt hat.

 Kosten

64       Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem
beim vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher
Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen
vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

von Danwitz Jürimäe Lycourgos

Juhász   Vajda

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. Dezember 2018.

Der Kanzler         Der Präsident

A. Calot Escobar         K. Lenaerts

      Verfahrenssprache: Deutsch.

 
 


